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Denkschrift, überreicht seiner Durchlaucht, dem Herzog, am 30. September 1796 

Einer der größten Fehler der bayerischen Verwaltung liegt in der mangelhaften Organisation 
des Ministeriums.(1) Die genaue Verteilung der Geschäftsbereiche (Départements), unent-
behrlich zum Erhalt der Ordnung und zur ordentlichen Abwicklung der Geschäfte, ist dort 
vollkommen unbekannt. Der größte Teil der Minister nimmt nur pro forma an den Sitzungen 
des Rates teil. Tatsächlich ist der Kanzler(2) der einzige Arbeiter. An ihn wird alles überge-
ben. Er allein bereitet die Angelegenheiten, die sich der Herrscher persönlich zur Entschei-
dung vorbehalten hat, vor und leitet sie weiter. Diese Übereinkunft, angemessen für das Mit-
telalter, als die Arbeit der Regierungsangestellten durch Einfachheit der Handhabung erleich-
tert und verkürzt wurde, ist heutzutage nicht mehr zeitgemäß, da die Dinge komplizierter ge-
worden sind. 
 
Es folgt daraus nur, daß dieser Minister, unfähig einer Arbeit zu genügen, die das Menschen-
mögliche übersteigt, gezwungen ist, an Untergebene zu delegieren, die fast immer ungenü-
gend ausgebildet und sehr oft korrupt sind. Mehr als einmal hat ein einfacher Schreiber in 
letzter Instanz über Glück und Unglück einer respektablen Familie entschieden. 
 
Man könnte diesem vorrangigen Problem leicht abhelfen, wenn man sich dazu entschließen 
würde, die Départements nach rationalen Gesichtspunkten aufzuteilen, indem man die The-
men trennt, die von Natur aus nicht dafür geschaffen sind, vermischt zu werden, indem man 
genaue Grenzen zwischen den Abteilungen definiert, indem man die Platzhirsche, die bisher 
an der Spitze der Büros standen, durch kompetente Personen ersetzt; sie sollten fähig sein, 
Untergebene zu beaufsichtigen, gegebenenfalls deren Vorstellungen zu berichtigen, und in 
jeder Hinsicht dem Vertrauen entsprechen, mit dem der Fürst sie ehrt. Ein Fehler, den man 
auf jeden Fall vermeiden sollte, wäre die zu große Bescheidenheit bei den Bezügen. Jedes 
Individuum, das seine Zeit dem Dienst am Staat verschreibt, hat einen berechtigten Anspruch 
auf angemessene Entlohnung während seines Lebens, entsprechend dem gesellschaftlichen 
Rang, den es einnimmt, und nach seinem Tod auf eine angemessene Entschädigung für seine 
Frau und seine Kinder. Bisher ist man genau in die entgegengesetzte Richtung gegangen; man 
glaubte unendlich zu gewinnen, indem man sich billig dienen ließ. Das Ergebnis war, daß 
man bei der Vergabe wichtiger Posten nur unter den Begüterten wählen konnte, also dabei die 
wirtschaftlichen Möglichkeiten über den Verdienst eines Menschen stellte; und wenn es, 
durch einen seltenen Zufall, einem arm geborenen Bürger gelang, seinen Weg zu gehen, so 
war er gezwungen, sich aus eigener Tasche zu finanzieren und illegal das zu ergattern, was 
die Regierung ihm aus ungerechtfertigter Sparsamkeit vorenthielt. Die Veruntreuungen waren 
bekannt, wurden jedoch nicht bestraft, weil man sich nicht verhehlen konnte, daß die falsch 
verstandene Sparsamkeit, an der man jedoch unverrückt festhielt, dafür der Hauptgrund war. 
Der vollständige Verlust von Prinzipien, das komplette Erschlaffen politischer Moral, das 
diese tückische Maxime in den pfalzbayerischen Provinzen erzeugt hat, lassen einen erzittern. 
Eine mehrere Jahre andauernde, unparteiische und strenge Verwaltung wird gerade genügen, 
um die durch die Gewohnheit der langjährigen Käuflichkeit korrumpierten Menschen zu ge-
sunden Grundsätzen zurückzubringen. 



 
Es wäre unmöglich, für einen einzelnen Amtsleiter allen Einzelheiten seines Geschäftsberei-
ches zu genügen, egal, welche Fähigkeiten man ihm zuschreibt. Er könnte nicht auf Mitarbei-
ter verzichten. Es stellt sich hier natürlich die Frage, ob ihm die Wahl der Referendäre seiner 
Abteilungen obliegen soll, oder ob es angemessener ist, wenn der Herrscher sich an seiner 
Stelle darum kümmert. Ersteres wurde von den Ministern stark befürwortet. Sie gaben vor, 
die Verantwortung nur für solche Untergebenen übernehmen zu können, denen sie vertrauten; 
indem man sie zwinge, die Referendäre von fremder Hand zu akzeptieren, beschneide man zu 
sehr ihre Autorität und schade der Harmonie sowie dem Dienstgehorsam. Auf den ersten 
Blick erscheint diese Überlegung plausibel. Sie verliert jedoch viel von ihrer Überzeugungs-
kraft, wenn man an den unschätzbaren Vorteil denkt, den man mit der Möglichkeit gewinnt, 
ehrbare Bürger einzustellen, die auf Grund ihrer guten Bildung Anspruch auf diese Stellen 
erheben können. Man wird sie [jedoch] nur dann hierzu bewegen, wenn ein Patent des Fürsten 
ihre Existenzgrundlage sichert. Man kann sich im übrigen schwerlich darüber hinwegtäu-
schen, daß allein die Beständigkeit der Untergebenen den Ersatz für den mehr oder weniger 
häufigen Wechsel der Vorgesetzten schafft, der in der Natur der Arbeit sowie in den Verbin-
dungen der Minister liegt, und die somit in jedem Zweig die Einheitlichkeit der Prinzipien 
aufrechterhält, diesen Geist von Ganzheitlichkeit und Kontinuität, der die Seele einer Verwal-
tung darstellt. Aus Vorsicht ist es vielleicht angebracht, ein Gegengewicht zur zu großen 
Macht der Minister zu bilden, indem man unabhängig von ihrem Willen die Dauer der Tätig-
keit der Referendare festlegt. Ihren Vorgesetzten in allen Fragen der Ordnung sowie der Füh-
rung der Geschäfte untergeordnet, werden sie niemals ihren Fortgang behindern und keine 
Macht haben, das "Gute" zu verhindern oder zu hemmen. Ihr fester und gemeinsamer Wille 
wird jedoch die Kraft besitzen, einem Unrecht zu widerstehen, das eine Intrige erzwingen 
wollte. Auf ihren Posten sind die Menschen(3) von allen Seiten von Verführung und Irrtum 
umgeben. Mit der Gesamtheit einer weitreichenden Verwaltung beschäftigt, haben sie weder 
die Zeit noch die Mittel, um alle Details zu erfassen. Indem man ihnen mehr Möglichkeiten 
gibt, sich kundig zu machen, gibt man ihrer Moral eine stabile und notwendige Basis. 
 
Man würde diesem Ziel noch näher kommen, man würde jeder Handlung der Regierung den 
unschätzbaren Vorteil einer gründlichen Besprechung einräumen, wenn man dem Vorschlag 
folgen würde, die Verantwortlichen der mit inneren Fragen beschäftigten Départements und 
ihre Referendäre in ordentlicher Sitzung zu versammeln, wobei letztere mit dem Bericht be-
traut wären. Allein die Minister hätten entscheidende Stimme. Die Beschlüsse würden nach 
der Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefaßt werden. Jede Provinz würde in jedem Dépar-
tement durch einen einheimischen Referendär vertreten, um so keine der Erkenntnisse zu ver-
lieren, die lokale Kenntnisse liefern. Auch würde man Neid und Beschwerden zuvorkommen, 
indem man jeder Provinz einen ungefähr gleichwertigen Anteil an der Regierung zugestehen 
würde. Preußen hat in seinem Generaldirektorium(4) eine Einrichtung, die derjenigen, die wir 
hier vorschlagen, ähnlich ist. Die kontinuierliche Erfahrung seit 1723 hat ihren Nutzen ge-
zeigt. Durch die genaue Aufteilung der Départements erhält man sich die Vorteile des franzö-
sischen Verwaltungssystems, verhindert [jedoch] gleichzeitig deren unheilvollsten 
Mißbrauch, indem man den sich einschleichenden ministeriellen Despotismus abwehrt, der 
unmerklich versucht, die [verfassungsmäßigen] Formen zu untergraben, um an ihre Stelle die 
Willkür der Vorgesetzten und das Spiel der Begünstigung zu stellen. 

Im folgenden Plan werden diese Prinzipien ausgearbeitet. 

Das Ministerium wäre in fünf Départements geteilt: die auswärtigen Angelegenheiten, die 
Finanzen, die Justiz, die geistlichen Angelegenheiten, der Krieg. 



Jedes Département würde sich aus einem Minister und soviel Referendären zusammensetzen, 
wie es Provinzen gibt, deren Verfassung sich grundlegend voneinander unterscheidet. Ich 
benutze absichtlich die Bezeichnung grundlegend, da leichte Unterschiede nicht ausreichen 
würden, um eine Vermehrung der Mitarbeiter zu rechtfertigen. Das Herzogtum Zweibrücken 
hat zuviele Gemeinsamkeiten mit der Rheinpfalz, als daß es einen eigenen vortragenden Be-
amten haben müßte. Die Oberpfalz, das Herzogtum Neuburg und Sulzbach können sehr gut 
mit Bayern zusammengelegt werden. Darüber hinaus gäbe es in jedem Büro einen Privatsek-
retär (eigentlich: Geheimen Sekretär), der sich um die Vorlagen kümmert, zwei Kanzlisten, 
einen Registrator und einen Expeditor. Sollte sich diese Anzahl des Personals als zu klein 
erweisen, um den Anforderungen zu entsprechen, so wäre es ein Leichtes, sie zu erhöhen. 
Egal, welchen Standpunkt man in dieser Frage einnimmt, wäre es richtig zu entscheiden, daß 
die Personen, die dem innersten Kreis der Geheimen Kanzlei(5) angegliedert sind und die 
man für fähig hält, in diesen neuen Büros zu arbeiten, als einzige im Haushalt des Souveräns 
beibehalten werden. Die anderen würde man schlicht und einfach [entlassen] oder, je nach 
dem ob Alter, Verdienst sowie die Fähigkeiten der Betroffenen eine unterschiedliche Behand-
lung rechtfertigen, mit einer Pension beurlauben, in der Hoffnung, daß auch sie wieder den 
Dienst aufnehmen können. Die Kanzlei war in letzter Zeit mit so vielen unnützen Individuen 
überladen, daß diese Reform bereits auf den ersten Blick beträchtliche Einsparungen bewir-
ken müßte. 
 
 
Die Grenzen jedes Départements wären folgendermaßen festgelegt: 
 
I. Im Geschäftsbereich des Ministeriums für auswärtige Angelegenheiten lägen folgende 

Bereiche: 

1. die Verbindung zu allen Ministern, Gesandten, Bevollmächtigten und Geschäftsträ-
gern an den Höfen des Reiches und Europas;  

2. die Verträge, die Allianzen sowie jegliche Übereinkünfte mit ausländischen Mächten 
innerhalb und außerhalb Deutschlands. Im Falle der Allianzen würde es sich natürlich 
mit dem Kriegsdépartement beraten und die Sachlage mit ihm diskutieren;  

3. die Angelegenheiten des Reichstages sowie der Reichskreise;  
4. die besonderen Angelegenheiten des kurfürstlichen pfalzbayerischen Hauses, wie E-

heverträge, Testamente, die Regelung von Erbfragen, Einsetzungen und andere Fragen 
dieser Art;  

5. die Leitung und Einrichtung des großen Archivs in München sowie all derer, die sich 
in den Provinzen befinden.  

Der Minister hätte unter sich zwei Geheime Legationsräte, von denen sich einer um die Poli-
tik im eigentlichen Sinn sowie den Schriftverkehr kümmern würde, während der andere mit 
Detailfragen betreffend den Reichstag, die Reichskreise sowie Grenz- und alle Rechtsfragen 
beauftragt wäre. Diese beiden Angestellten stünden im Rang von Referendären und erhielten 
deren Bezüge. 
Das Ministerialarchiv würde der Obhut eines besonderen Wächters anvertraut werden. Man 
würde diesem Büro zwei Sekretäre - der eine für Französisch, der andere für Deutsch - bei-
stellen, um die Depeschen zu kopieren und einzuordnen. Ein einziger Kanzlist würde ausrei-
chen, um die Briefe, Reskripte und anderen Sendungen, die in Amtssprache abgefaßt werden, 
ins Reine zu schreiben. 
Jedes Archiv hätte zwei Archivare und einen Sekretär zu seiner Verfügung. 
 



Der Minister der auswärtigen Angelegenheiten würde dem Fürsten die Gnadenerweise, 
Schenkungen und Pensionen vorschlagen, die von seinem Département abhängen. 
 
Man würde Gesandte(6) an den Höfen von London, Wien, Berlin, Dresden, Sankt Petersburg, 
Stockholm, Kopenhagen, Turin, Rom und Konstantinopel unterhalten, [letzteres jedoch nur], 
falls es möglich ist, über preußische Vermittlung mit den Türken in Verbindung zu treten.(7) 
Diese Macht ist ein natürlicher Feind Österreichs und kann Bayern deshalb nicht gleichgültig 
sein. In Paris würde beim Direktorium(8) ebenfalls eine stets ausreichend versorgte Gesandt-
schaft bestehen. Die verfassungsmäßigen Verhältnisse zwingen das pfälzische Haus, solche 
Gesandtschaften bei fast jedem Reichskreis zu unterhalten. Es wäre nur recht und billig, durch 
einen speziellen Beschluß diese letztgenannten Posten ehemaligen Legationssekretären vor-
zubehalten, um ihren Wetteifer untereinander aufrechtzuerhalten und um diesen guten Unter-
tanen eine angemessene Berufsperspektive anbieten zu können. Für einen künftigen Kurfürs-
ten wäre es vielleicht auch angemessen, eine andere Vorgehensweise anzunehmen, welche die 
Republik Venedig seit drei Jahrhunderten mit sehr gutem Erfolg anwendet: jeder Gesandte ist 
verpflichtet, jedes Mal, wenn er einen Hof verläßt oder alle acht bis zehn Jahre, wenn man es 
für angebracht hält, ihn länger in seiner Stellung zu belassen, eine umfassende Denkschrift zu 
verfassen über die politische sowie finanzielle Situation der Macht, bei der er akkreditiert war, 
über den Charakter der Personen, die dort den größten Einfluß besitzen, über den Zustand und 
die Haltung der Land- und Seestreitkräfte und über die Art der Verbindungen, die zwischen 
ihr und [anderen] ausländischen Höfen bestehen. Die Einführung dieser Bestimmung würde 
nicht nur die Beschaffung wertvoller Informationen ermöglichen, die die Arbeit des Kabinetts 
zielgerichteter gestalten könnten, sondern sie würde dem Fürsten und seinen Ministern auch 
über den Verdienst sowie die Kenntnisse der Gesandten, die sie im Ausland beschäftigen, 
Aufschluß geben. Die Notwendigkeit, das Ergebnis ihrer Beobachtungen eines Tages der Re-
gierung unterbreiten zu müssen, würde sie wachsamer sowie aufmerksamer werden lassen. 
 
Niemand würde zum Leiter einer Gesandtschaft ernannt werden, wenn er nicht schon mehrere 
Jahre einem Gesandten als Legationsrat gedient hätte. Im Hinblick auf die notwendige Errich-
tung einer Ausbildungsstätte erscheint es besser, die Kandidaten zur Ausbildung nach draußen 
zu schicken, als sie in den eigentlichen Büros des Außenministeriums einzusetzen. Es wird 
ihnen dort leichter fallen, sich Menschenkenntnis anzueignen, und die Geheimhaltung der 
Geschäfte wäre in höherem Maße gesichert, je weniger Menschen teilweise oder vollständig 
über das informiert sind, was vor sich geht. Die gleiche Bestimmung würde ebenfalls für die 
zwei Stellen der Geheimen Legationsräte gelten. Man würde sich erst dafür bewerben können, 
nachdem man nacheinander die Stufen eines Legationssekretärs sowie eines Gesandten bei 
einem Reichskreis durchlaufen hätte. 
 
II. Das Ministerium der Finanzen enthielte: 

1. die Berechnung, Verteilung sowie die Erhebung aller Steuern und jedwelcher staatli-
cher Abgaben;  

2. die Oberaufsicht über die Zölle, Akzisen(9) , Transit-, Einfuhr- und Ausfuhrabgaben;  
3. die allgemeine Verwaltung der Domänen(10) , Wälder und Salinen;  
4. die Leitung des Handels, der Betriebe und Manufakturen inklusive der dazugehörigen 

Gesetzgebung;  
5. die Leitung des Brücken- und Straßenbauamtes;  
6. die oberste öffentliche Verwaltung des Landes zusammen mit dem Ministerium der 

Justiz, soweit die zu veröffentlichenden Verordnungen Teil der richterlichen Gewalt 
sind;  



7. die Inspektion aller Kassen, deren Einkünfte nach Abzug der Gehälter der örtlichen 
Angestellten und anderer ortsbedingter Kosten in die Hauptstadt überwiesen werden;  

8. die oberste Leitung und Beaufsichtigung aller Finanzkammern und jedwelcher anderer 
Finanzbeamter;  

9. die Korrespondenz und die Beziehungen mit den Ständen der verschiedenen Provin-
zen zusammen mit dem Justizminister soweit es die jährlichen Forderungen, die In-
spektion der gemeinsamen Kassen und die Verwaltung der gemeinsam erhobenen Ab-
gaben betrifft.  

Die Aufhebung finanzieller Vorrechte der privilegierten Stände in den verschiedenen Provin-
zen, die Erstellung eines sorgfältig angelegten Katasters, der eine gerechtere Erhebung der 
direkten Steuern ermöglicht, die Abschaffung mehrerer Abgaben, die den Untertanen zu sehr 
belasten, und die Aufhebung des katastrophalen bayerischen Zollsystems(11) fordern in ver-
schiedensten Zweigen dieser weitläufigen Verwaltung auf das Schärfste die Aufmerksamkeit 
des Gesetzgebers. 
 
III. Das Ministerium der Justiz würde beinhalten: 

1. die Aufsicht über alle höheren und niederen Gerichte sowie die dort beschäftigten Jus-
tiz- und Verwaltungsbeamten;  

2. den Vortrag bezüglich aller durchzuführenden Änderungen in der rechtlichen Ordnung  
3. die Untersuchung aller Rechtsfälle, die die Gerichte dem Fürsten zur Entscheidung un-

terbreiten;  
4. [die Klärung] von Kompetenzkonflikten zwischen den verschiedenen höheren und 

niederen Richtern;  
5. den Vortrag der Gnaden-, Aufhebungs- sowie Aufschubsbescheide, die gesetzliche 

Anerkennung unehelicher Kinder und die Zulassung der Anwälte, Staatsanwälte sowie 
der Notare;  

6. die Aufsicht über die Polizei, die Kommunalverwaltung sowie die kommunalen Ver-
mögen zusammen mit dem Minister für Finanzen;  

7. die übergeordnete öffentliche Ordnung (innere Staatsverwaltung), soweit sie Gesetz-
gebung oder Verfahrensfragen betrifft, die der rechtlichen Ordnung (Justiz) obliegen; 
all dies zusammen mit dem Ministerium für Finanzen;  

8. die strittigen Hoheitsrechte und alle verfassungsmäßigen Fragen, die mit den Ständen 
der verschiedenen Provinzen auftreten können, sowie die Vorrechte der privilegierten 
Stände als einzelne oder als Gruppe, für welche der Finanz- und der Justizminister die 
zuständigen Beauftragten wären, um mit den Abgeordneten der Landstände zu ver-
handeln; die Anordnungen des Fürsten würden [den Provinzverwaltungen] über diese 
beiden zukommen;  

9. alles, was die Lehengerichtsbarkeit, die Belehnung des Lehenguts und die Rechte des 
Fürsten über seine Vasallen betrifft;  

10. Grenzstreitigkeiten, soweit sie nicht politische Belange betreffen;  
11. die Leitung und Organisation der Archive.(12)  

Dies ist einer der Teile, der am vordringlichsten grundlegende Änderungen erfordert. Die Art, 
wie die Amtsinhaber ihre Gerichtsuntertanen schikanieren, sowie die übermäßigen Gebühren, 
die sie ihnen abnehmen, kann man nicht in Worte fassen. Man würde das arme Volk sehr ent-
lasten, wenn man [den Amtsinhabern] feste Gehälter zuweisen würde, wodurch sie gezwun-
gen wären, über die Höhe der Gebühren vor der Hofkammer Rechenschaft abzulegen. Herzog 
Christian IV. hatte diese Bestimmung im Herzogtum Zweibrücken eingeführt. Sie hatte dort 
den größten Erfolg. 1779 und 1780(13) hat man versucht, dieselbe Bestimmung in Bayern zu 



verwirklichen, doch haben damals die Einflüsterungen des persönlichen Interesses die Stimme 
der Vernunft erstickt. Das Ministerium, erschöpft durch die Proteste, denen zu widerstehen es 
nicht die Kraft aufbrachte, besann sich wieder anders. Durch den Kleinmut der Regierung 
verlor die Provinz die Frucht der Wohltat, die man ihr zugedacht hatte. 
 
Eine andere nützliche Maßnahme wäre auch die Aufhebung der "Grands bailliages".(14) Die-
se Posten, ähnlich den Regierungen in Frankreich während des Ancien Régime, werden Ade-
ligen anvertraut, die daraus auf Kosten des Fürsten und der Öffentlichkeit beträchtliche Ein-
künfte beziehen, ohne Fürst und Volk irgendeinen Dienst zu leisten. Diese Einsparung würde 
dem Fiskus eine Kostensenkung bringen, mit der es leichter wäre, die notwendigen Gelder für 
den Lohn der Amtsinhaber zu beschaffen. Herzog Christian IV. hat Zweibrücken vor solchem 
Mißbrauch geschützt. Während des Krieges von 1741 und 1705(15) , unter österreichischer 
Verwaltung, war die Rede davon, in Bayern die Posten der "Grands baillis" (Hauptpfleger) 
abzuschaffen. Die Intrigen der interessierten Parteien haben jedoch die Verwirklichung der 
gutgemeinten Verfügung des Fürsten verhindert. Vielleicht wäre es angebracht, eine neue 
politische Einteilung der Provinzen auszuarbeiten, indem man entweder mehrere Ämter, de-
ren Gerichtsbezirke zu weitläufig sind, in ein einziges zusammenfaßt, oder indem man eine 
Einteilung nach Kreisen einführt, so wie dies bereits in Preußen, Österreich, Sachsen und 
Hessen geschehen ist. Zu dieser Frage hatte Graf Törring 1788(16) dem Ministerium von 
Zweibrücken eine Denkschrift vorgelegt, die sich noch in den Unterlagen des verstorbenen 
Herzogs befinden muß. Sie enthält Gesichtspunkte, die es wert sind, vertieft zu werden. 
 
Die Richter der höheren Gerichte, mit Ausnahme des Revisoriums in München, haben die 
Gewohnheit, sich in Form von Sporteln(17) Abgaben für die Berichte und Vorträge der zu-
ständigen Beamten bezahlen zu lassen. In Bayern wird der daraus resultierende Ertrag in eine 
gemeinsame Kasse einbezahlt und am Ende des Jahres zu gleichen Teilen unter allen Mitglie-
dern des Gerichts verteilt. In Mannheim setzt der Vortragende selber den Preis seiner Arbeit 
pro Blatt fest und zieht als einziger daraus den Gewinn. Es wäre den wohltätigen Einsichten 
einer humanen und aufgeklärten Regierung würdig, das Volk von dieser Last zu befreien. 
Richter, deren Gehälter erhöht werden, benötigen diese Einnahmequelle nicht mehr und wer-
den sich nicht beklagen können, wenn man sie ihnen entzieht. 
 
Die höheren Gerichte wimmeln von Dienstanwärtern, Söhnen von Persönlichkeiten von Stand 
oder von Kredit(18) , die man hierherschickt, um das Verhalten im Dienst zu studieren und 
den Geschäftsgang zu erlernen. Die Folge davon ist eine Vermehrung des Personals, die [nur] 
Verwirrung bei den Beratungen stiftet. Die Gerichtshöfe, in Schulen umgewandelt, genießen 
nicht das Ansehen, das ihnen im Interesse der gesellschaftlichen Ordnung zukommen sollte, 
das die Menschen jedoch fast ausschließlich nur dem Alter und der Erfahrung zubilligen. 
Wenn man diesen Gerichten das wiedergeben will, was sie in diesem Zusammenhang verlo-
ren haben, so wird es ratsam sein, nur die für die Erledigung der Geschäfte als notwendig er-
achtete Zahl von Räten hier zu belassen und die jungen Kandidaten, egal welchem Stand sie 
angehören, den unteren Gerichten oder den Kreisen zuzuteilen. Sie würden dort als Akzes-
sisten oder Beisitzer eingesetzt werden, und sich so leichter fortbilden als in den großen Städ-
ten, wo die Möglichkeiten der Zerstreuung zu vielfältig sind und die Überwachung der Vor-
gesetzten fehlt. 
 
In fast allen Provinzen hat sich ein Ringen zwischen den Fürsten und den Ständen des Landes 
entwickelt,(19) was Verbitterung sowie einen Hang zur Diskutiererei begünstigt und die Re-
gierung eines großen Teils der Liebe und des Vertrauens der Regierten beraubt. Große Reden 
sind zu diesem Thema schon geschwungen worden. Alle, die auf beiden Seiten auftraten, hat-
ten nichts anderes im Sinn, als sich hervorzutun, indem sie ihre Forderungen bis zum Exzeß 



trieben. Man täte besser daran, eine feste Ordnung einzuführen, die von der Rechtmäßigkeit 
diktiert wird und auf der Mäßigung basiert, dem einzig soliden Fundament. Dazu bräuchte 
man nur das zu streichen, was nicht mehr dem Jahrhundert entspricht und nur die grundlegen-
den Bestimmungen zu belassen, die für die Untertanen wirklich von Vorteil sind, sowie gütli-
che Regelungen zu treffen in Fragen, über die man sich bisher nur echauffiert hat und die 
doch in den meisten Fällen nur private Interessen angehen. Graf Törring legte 1789 eine 
Denkschrift(20) über die Reform der bayerischen Verfassung, besonders über die Mängel der 
Vertretung bei den Ständen vor, die ich nicht in all ihren Grundlinien befürworten würde, die 
jedoch, in dem ihr entsprechenden Rahmen, viele nützliche Gedanken enthält. 
 
Hier werden lediglich die wichtigsten Punkte der Reform angesprochen. Es gibt eine Vielzahl 
anderer, die zu weit in Details der inneren Verwaltung führen und somit kein Thema dieser 
Denkschrift sind; [erinnert sei hier zum Beispiel an] die Abschaffung oder zumindestens die 
Reglementierung der Fronarbeit(21), die Beseitigung der Willkür bei der Erhebung (Einzie-
hung) der (grundherrlichen) Abgaben bei Besitzerwechsel (lods et ventes), des Laudemi-
ums(22) sowie bei der Einforderung der anderen grundherrschaftlichen Gebühren und Abga-
ben. Dieser Punkt ist umso wichtiger, erfordert eine umso gründlichere Diskussion als es dar-
um geht, das Interesse des Abgabepflichtigen, eine Gunst, die man dem Fortschritt in der 
Landwirtschaft nicht verwehren darf, mit dem, was man dem heiligen Recht des Eigentums 
schuldig ist, in Einklang zu bringen. Wir verzichten darauf, die Frage zu erörtern, ob es ange-
bracht wäre, die Fideikommisse(23) und die Majorate(24) abzuschaffen. Wir sprechen auch 
nicht von der Abschaffung einer Vielzahl kleiner Niedergerichtsbarkeiten(25), die unnötig die 
Verwaltung der Justiz komplizieren. Wir übergehen mit Stillschweigen die Reform des Zivil-
rechts, des bayerischen Gesetzeskodex und vor allem des Strafrechts, die schon seit langem 
dringend von allen human eingestellten und aufgeklärten Personen gewünscht wird. 
 
IV. Das Ministerium der geistlichen Angelegenheiten. 

Die diesem Département vorbehaltenen Bereiche wären: 

1. die Wahrung der Rechte des Fürsten gegenüber dem katholischen und protestantischen 
Klerus sowie die damit zusammenhängende Korrespondenz mit den Bischöfen und ih-
ren Ordinariaten, wobei die Briefe und Denkschriften, falls es sich um eine ministe-
rielle Mitteilung handelt, über das Département der auswärtigen Angelegenheiten ver-
schickt werden müssen;  

2. das Vorschlagsrecht für alle vakanten Benefizien unter kurfürstlichem Patronat, egal 
welcher Religion sie angehören;  

3. die Leitung der Hospitäler, Almosen, Stiftungen und aller anderen frommen Vereini-
gungen; die Rechnungsprüfung der Kirchen und Abteien, sowie die höchste Aufsicht 
über die Verwaltung und den Gebrauch der Güter des Klerus aller Konfessionen;  

4. der Geistliche Rat in München, der Rat der Reformierten in Heidelberg sowie die 
Verwaltung der kirchlichen Güter der Rheinpfalz, mit Sitz in derselben Stadt, wären 
direkt diesem Ministerium untergeordnet und würden auf diesem Weg die Anordnun-
gen des Fürsten erhalten. Die Regierungen der anderen Provinzen würden diesem Mi-
nisterium über alles berichten, was die Rechte des Fürsten sowie die Person und die 
Güter der Priester betrifft;  

5. die Hauptverwaltung der nationalen Erziehung, der Universitäten, Akademien, Kolle-
gien, Schulen und Bibliotheken, die Bücherzensur und die Vorbereitung aller die 
Buchhändler betreffenden Bestimmungen, die Verwendung ihres Kapitals und das 
Recht, ihre Verwaltungen zu inspizieren, inbegriffen.  

6. Man würde diesem Département außer den Referendären zwei Finanzräte beiordnen, 
die mit der Buchprüfung beauftragt wären, einer für die Katholiken, einer für die Pro-



testanten; um sicherzustellen, daß die Angelegenheiten der letzteren von einem Mit-
glied ihrer Konfession behandelt werden, wird man dafür sorgen, daß, soweit möglich, 
der Referendär der Rheinpfalz im geistlichen Département dieser Religion angehört.  

7. Der Minister für geistliche Angelegenheiten wird auch die Scheidungsgesuche vortra-
gen, die die Protestanten vom Fürsten erbitten.  

Eine der ersten Fragen, die der mit dieser Abteilung Betraute zu untersuchen hat, wird sein, 
ob die vom herrschenden Kurfürsten 1786 errichtete Nuntiatur erhalten bleiben soll.(26) Es 
wurde viel dafür und dagegen argumentiert. Was man mit Sicherheit behaupten kann, ist, daß 
dieses neue Gebilde wenigstens überflüssig war und den Widerstand einiger Höfe hervorruft, 
deren Wohlwollen für uns wichtig ist. Die Zweibrückener Linie hat es bisher vermieden, sich 
zu äußern. Sie hat sich damit begnügt, den Nuntius als Botschafter des Heiligen Stuhles zu 
behandeln, ohne tiefer in die Auseinandersetzung einzugreifen. Man wird sich vielleicht zu 
gegebener Zeit ein Gutachten durch das Département der auswärtigen sowie das der geistli-
chen Angelegenheiten erstellen lassen, dessen Unterlagen dann eine Entscheidung bei voller 
Kenntnis der Sachlage zulassen. 
 
Die Auseinandersetzungen mit den kirchlichen Behörden haben sich ins Unendliche verviel-
facht. Sie haben eine vollständige Lockerung der Disziplin des Klerus zur Folge und begüns-
tigen die Verderbtheit der Priester, indem sie allen ihren Exzessen Straffreiheit verschaffen. 
Zweifelsohne haben sich die kirchlichen Behörden weitreichende Übergriffe auf die Rechte 
des Fürsten erlaubt, doch war nicht selten der Widerstand weder weise noch systematisch. 
 
Mal gab man nach, mal widerstand man, je nachdem, welches persönliche Interesse mitspiel-
te, das hier mehr als anderswo offen zutage trat und die Beamten der Obrigkeit beeinflußte. 
Eine detaillierte Anweisung, am 16. August 1769(27) durch den Kurfürsten veröffentlicht und 
gebilligt, enthält zu diesem Thema die vortrefflichsten Grundsätze. Sie wurde 1783 aufgeho-
ben und 1788 wieder eingeführt. Indem man sie genauestens befolgt, wird man die gewissen-
hafte Strenge, die die Wahrung der Souveränitätsrechte fordert, mit den Rücksichten, welche 
die katholische Religion noch gegenüber den geistlichen Oberen verlangt, aussöhnen können. 
 
Diese Anweisung ist jedoch nur auf Bayern im engeren Sinn anwendbar. Die Länder jenseits 
des Lechs, die Oberpfalz, die Herzogtümer Neuburg und Sulzbach sowie die Herrschaften in 
Schwaben besitzen andere Verhältnisse. In den Herrschaften Schwabens(28) und dem Land 
jenseits des Lechs hat die zivile Gewalt, da sie niemals einen Vergleich mit den kirchlichen 
Behörden eingegangen ist, in der Art, wie es 1583(29), 1684(30), 1718(31) und 1785(32) in 
Bayern geschah, den ganzen Spielraum ihrer ursprünglichen Vorrechte beibehalten. Ähnlich 
liegt der Fall in der Oberpfalz, deren Heimfall an die rudolfinische Linie(33), wie sie vor den 
Unruhen in Böhmen(34) bestand, durch den Artikel IV § 6 des Vertrages von Osnabrück ge-
sichert wurde und die nicht dem Diözesanrecht unterliegt.(35) In den Herzogtümern Neuburg 
und Sulzbach können die Bischöfe in dieser Hinsicht keinerlei Recht einfordern. Die zukünf-
tige Regierung, deren Hände durch keinen verbindlichen Akt des positiven Rechts gebunden 
sind, muß sich somit nur innerhalb der Grenzen des allgemeinen öffentlichen Rechts bewe-
gen. Man ist seit langem von dem vorher genannten Irrglauben abgekommen, daß ein katholi-
scher Fürst keine kirchliche Rechtsprechung ausüben könne. Alle Welt weiß heute, daß die 
Zuständigkeit der Kirche sich auf die Glaubenslehre beschränkt, und daß alles, was man ihr 
darüber hinaus zugesteht, auf Bewilligungen basiert, die, um rechtmäßig zu sein, eines for-
mellen Rechtstitels bedürfen. 
 
Die Rheinpfalz, die dem Normaljahr 1618 unterliegt(36) und als ausschließlich protestanti-
sche Provinz keine bischöfliche Rechtsprechung zuließ, ist ebenfalls davon befreit, wie Arti-



kel I § 48 und Artikel V § 48 des Vertrages von Osnabrück sowie Artikel I § 9 der Kapitulati-
on bestätigen. Die Einmischungen, die die Fürsten der Neuburger Linie von den kirchlichen 
Behörden ihrer Nachbarschaft tolerierten(37) , wären nicht verpflichtend für ihre Nachfolger. 
Der regierende Kurfürst [Karl Theodor/Kurpfalz] hat es 1761 gegenüber dem Erzstift [eigent-
lich Kapitel] von Mainz deutlich gemacht und der verstorbene Herzog hat es 1789 offen dem 
regierenden Kurfürsten erklärt. Auch im Herzogtum Zweibrücken, das durch den Westfäli-
schen Frieden und den Vertrag von Ryswijk(38) für vollständig protestantisch erklärt wurde, 
duldet man kein Diözesanrecht. 
 
Es ist von grundlegender Bedeutung, sich diese Unterscheidungen zu vergegenwärtigen. Es ist 
zu wünschen, daß ein künftiger Fürst sie nicht vergißt. 
 
Die Protestanten der Rheinpfalz bringen Beschwerden vor, die im Detail vielleicht übertrie-
ben, im wesentlichen jedoch berechtigt sind.(39) Die Gerechtigkeit sowie das öffentliche 
Recht fordern, daß man auch ihnen Recht widerfahren läßt. Die Anarchie ist vollständig. Auf-
gehetzt durch ihre Pastoren, erzürnt zu sehen, daß die Bürger ihres Bekenntnisses selbst von 
den kleinsten und unbedeutendsten Ämtern ausgeschlossen sind, sind diese Leute der Regie-
rung stark entfremdet. Der Geistliche Rat und der Rat der Verwaltung handeln fast, als seien 
sie unabhängig. Es ist mehr als höchste Zeit, dieser Unordnung Einhalt zu gebieten. Dies wird 
man nur durch eine endgültige Regelung erreichen, die, basierend auf den stabilen Fundamen-
ten von Toleranz und Vernunft, ohne den Katholiken Unrecht widerfahren zu lassen und ohne 
den Protestanten Unvernünftiges zu gewähren, ihnen alles zusichert, was sie sich von der Ge-
rechtigkeit ihres Fürsten erwarten können. Bereits 1791(40) hat man sich mit einer Arbeit 
beschäftigt, die diese Fragen aufgreift. Damals wollte der verstorbene Herzog den Protestan-
ten eine eventuelle Zusicherung auf ihre Beschwerden geben, wenn sie sich verpflichteten, 
auf den in Wien gegen den Kurfürsten angestrengten Prozeß zu verzichten und diesen niemals 
ohne seine Einwilligung wiederaufzunehmen. Zwei zu dieser Frage verfaßte Denkschriften 
mit dem ersten Entwurf der Bekanntmachung befinden sich noch im Archiv der auswärtigen 
Angelegenheiten. 
 
Auch die Protestanten des Herzogtums Sulzbach beklagen sich, daß man ihre in der Erklärung 
von 1652(41) festgelegten Rechte mißachtet. Dies ist ein Punkt, der nach denselben Maßstä-
ben zu untersuchen und beizulegen sein wird. 
 
Die Verwaltung der kirchlichen Güter ist in einem solchen Maß vernachlässigt, daß sie zu 
einem Schandfleck der Regierung wird, die dieses duldet, sowie für die Angestellten, die sich 
eine solche befremdliche Pflichtvergessenheit gestatten. Die Räte der Leitung in Heidelberg, 
beschäftigt mit ihren religiösen Streitigkeiten, vernachlässigen die wichtigste ihrer Aufgaben. 
Die Steuereinnehmer werden nicht überwacht, und die Gelder werden verschwendet. 1785 
wurde eine Bestimmung veröffentlicht, die [jedoch] nur für einen Teil dieser Mißbräuche Ab-
hilfe schafft. Man wird sie erst vollständig abstellen können, wenn man endgültige sowie 
grundlegende Übereinkünfte in allen strittigen Fragen getroffen hat. In Bayern ist die Unord-
nung ebenso groß. Die Krankenhäuser und die wohltätigen Stiftungen sind schlecht verwaltet. 
Die Rechnungslegung der Kirchen erfolgt mit wenig Genauigkeit und in mangelhafter Art 
und Weise. Ihre Vermögen werden bei Personen angelegt, die man begünstigen möchte, die in 
der Folge [jedoch] weder Kapital noch Zinsen ausbezahlen. Die Rückstände beliefen sich 
1783 auf mehrere Millionen. Alle Anordnungen, die von 1597 an bis heute gegeben wurden, 
ganz zu schweigen von der 1777 erlassenen strengen Ordonnanz, um diese widerspenstigen 
Schuldner zur Zahlung zu bewegen, sind ohne Wirkung geblieben. Indem man sie erneuert 
und mit mehr Nachdruck auf ihre Ausführung drängt, würde man Mittel für tausende Dinge 
von öffentlichem Nutzen einsparen. 



 
Die Abteien und Klöster brauchen eine Reform, die sie für die Gesellschaft nützlicher macht, 
als sie es in der Vergangenheit gewesen sind. Die Bettelorden sollten vollständig aufgehoben 
werden. Sie fallen der Gesellschaft zur Last, indem sie auf ihre Kosten leben und in ihr Un-
wissenheit und Aberglauben erhalten. Die anderen Ordensgemeinschaften könnten auf die 
Anzahl ihrer Gründungsmitglieder reduziert werden. Die verbleibenden Mitglieder würden 
die Verwaltung ihrer Güter in der bestehenden Form behalten, aber es wäre ihnen nur gestat-
tet, den für ihren Unterhalt notwendigen Teil der Einkünfte zu verwenden, der sich nach ei-
nem festen Satz pro Kopf richtet. Man würde sie verpflichten, den Rest, abzüglich der Kosten 
für die Verwaltung, an die Kirchenkasse abzuführen, um ihn zu Gunsten des Staates zu ver-
wenden. Man hat versucht, diesen Plan in Frankreich durchzuführen. Die Republik von Vene-
dig hat ihn 1768 und 1769 mit Erfolg verwirklicht. Der Marquis de Tanucci hat ihn 1770 im 
Königreich Neapel eingeführt. Da die Oberen der meisten dieser klösterlichen Gemeinschaf-
ten in den Landständen der Provinzen vertreten sind und in dieser Eigenschaft wesentliche 
Bestandteile der jeweiligen Verfassungen darstellen, wäre es ratsam, sich mit ihnen über die 
Mittel zu verständigen, wie diese wohltätigen Absichten zu fördern wären. 
 
Die Pfarren sind besonders in Bayern zu weitläufig. Die Verteilung der Einkünfte unter diesen 
Pastoren ist so ungleich, daß der eine vor Reichtümern strotzt, während der andere kaum das 
Notwendigste besitzt. Eine neue Aufteilung, über die man sich mit den Bischöfen verständi-
gen müßte, ist absolut notwendig. Man würde die Untertanen sehr erleichtern, man würde 
ihnen Bildung und Seelsorge zugänglicher machen, auf welche viele von ihnen einen großen 
Teil des Jahres aufgrund der großen Entfernung zu ihren Pfarrkirchen verzichten müssen. 
Vielleicht wäre es nützlich, die neue Einteilung so vorzunehmen, daß niemand mehr als eine 
halbe Meile gehen müßte, um seine Pfarrei zu erreichen. Die Mittel sind vorhanden. Es geht 
nur darum, sie gleichmäßiger zu verteilen. Die Kapitel, Abteien und Bistümer haben sich auch 
das Recht angeeignet, sich gewisse Pfarreien, Tafelpfarreien, einzuverleiben, aus denen sie, 
wie die Hauptpfleger, die Einkünfte abziehen, indem sie dort den Kirchendienst von armen 
Pfarrern mit mäßigem Gehalt versehen lassen. Mehr als einmal hat die Regierung versucht, 
diese Mißbräuche auszurotten, doch die priesterlichen Intrigen ließen die Ergebnisse ihres 
guten Willens unwirksam werden. 
 
Die bayerischen und pfälzischen Priester werden in ausländischen Seminaren erzogen.(42) Sie 
nehmen dort eine Menge von Vorurteilen auf, günstig für ihren Stand, jedoch verheerend für 
die Autorität des Souveräns und die Einordnung in die Gesellschaft. Dieser Mißstand wäre 
beendet, wenn man, unter der Aufsicht des Ministeriums für geistliche Angelegenheiten, so-
wie unter der Leitung des geistlichen Rates in Bayern und der Regierungen in den anderen 
Provinzen, nationale Seminare schaffen würde, deren Erziehungsplan und Disziplin sich bes-
ser mit den Maximen des Staates vertragen würden. Da man den Bischöfen die Überwachung 
der Glaubenslehre nicht verweigern kann, und es ratsam wäre, Zusammenstöße zu vermeiden, 
müßte man ein Seminar pro Diözese gründen. Wir werden um die Mittel nicht verlegen sein, 
wenn man die Rückstände der Kirchenkapitalien eintreibt und den Überschuß der Klöster 
nutzbringend verwendet. 
 
Der regierende Kurfürst hatte den Gedanken, mit der Hilfe des römischen Hofes Bistümer in 
Bayern zu schaffen.(43) Ich weiß nicht, ob dieses Projekt von großem Nutzen gewesen wäre. 
Die Realisierung wurde unmöglich, seit Leopold II. in seiner Wahlkapitulation das Diözesan-
recht, da wo es legitim besteht, verfassungsmäßig garantiert hat. Es gibt [jedoch] kein Gesetz, 
das verbietet, die Bischöfe, wie in Österreich und Preußen, zu zwingen, Generalvikare(44) zu 
unterhalten, die im Land ansässig sind, der jeweiligen Provinz entstammen und der Bestäti-
gung durch den Fürsten bedürfen. 



 
Die beiden Universitäten von Heidelberg und Ingolstadt befinden sich in einem höchst bekla-
genswerten Zustand. Ihre Einkünfte beschränken sich auf Kleinigkeiten. Der Wahl der Profes-
soren wird keinerlei Beachtung geschenkt. Die Schulen in den Städten und auf dem Land 
werden noch schlechter geführt. Die Schulmeister, Küster in den meisten Fällen, verkommen 
in Unwissenheit, ermangeln des Notwendigsten und genießen infolgedessen keinerlei Anse-
hen. Die Bauern weigern sich, ihre Kinder in die Schule zu schicken; die meisten können we-
der lesen noch schreiben. Dies trifft vor allem für Bayern zu, um die Pfalz ist es in dieser Hin-
sicht weniger schlecht bestellt. Man wird eines Tages nicht um eine vollständige Umgestal-
tung auf diesem Gebiet herumkommen, gründlich wird man überlegen müssen, für welchen 
Plan man sich entscheidet, und vor allem den Elementarschulen in den Städten und auf dem 
Land fortgesetzte Aufmerksamkeit schenken müssen. [Denn] sie sind es eigentlich, welche 
die Fähigkeiten der wichtigsten Klasse der Gesellschaft entwickeln und dem Nationalgeist das 
Siegel aufdrücken. 
 
Die religiöse Toleranz zieht Fremde ins Innere des Staates, die nutzbringend sind aufgrund 
ihrer Betriebsamkeit, sie begünstigt den Fortschritt in der Industrie sowie der Bildung und 
regt den Wettbewerb an. Dort, wo sie in größerer Anzahl ansässig sind, stellt die Toleranz 
eine absolute Verpflichtung gegenüber den Untertanen einer anderen Religion dar. Niemand 
bezweifelt heutzutage mehr, daß sie [auch] dort von Nutzen ist, wo ein einziges Bekenntnis 
vorherrscht. Religiöse Toleranz existiert tatsächlich in der Rheinpfalz sowie in den Herzog-
tümern Jülich, Berg und Sulzbach. Die Oberpfalz, ein in seinem Normaljahr 1618 protestanti-
sches Land(45), darf nicht von dieser Wohltat ausgeschlossen werden. Das Gleiche gilt für 
das Herzogtum Neuburg, wo 1624 die Ausübung der lutherischen Religion nicht untersagt 
war. Was die im engeren Sinn bayerischen Staaten betrifft, so würde ich, trotz eines gegentei-
ligen Vorurteils, mit Nachdruck behaupten, daß in dieser Frage kein Gesetz die Hände des 
Fürsten bindet. Im 16. Jahrhundert machte die Reformation große Fortschritte [und] ein gro-
ßer Teil der Landstände sprach sich für das neue Gedankengut aus. Es bedurfte der ganzen 
Kraft der Autorität, um das ausschließliche Vorrecht der römischen Kirche zu bewahren. Die 
Protokolle der Landschaft sind voller Warnungen vor dem Geist der Intoleranz und der Ver-
folgung. Niemand kann dem Fürsten das Recht streitig machen, Anordnungen zu widerrufen, 
die einzig aus seiner Autorität heraus erlassen wurden und niemals ein Teil der Verfassung 
waren. Der Erhalt des Zustandes des Normaljahres 1624, zu der ihn der Westfälische Friede 
verpflichtet, zwingt ihn nur zur Bewahrung der kirchlichen Einkünfte sowie [Aufrechterhal-
tung] der öffentlichen Ausübung der katholischen Religion. Er würde jedoch weder aus-
schließen, daß man, was auch den von den Katholiken selbst fortwährend vertretenen 
Grundsätzen entspricht, gleichzeitig eine andere Religion in den Kirchen zuläßt, noch, daß 
man die Ausübung, in einer unschädlichen Form und ohne die Diener der vorherrschenden 
Religion zu stören oder sie in irgendeiner Weise einzuschränken, im Land gestattet. Graf von 
Törring(46) rät in der weiter oben zitierten Denkschrift, nicht nur die öffentliche Ausübung 
aller drei christlichen Religionen zuzulassen, sondern auch ihren Mitgliedern ohne Unter-
scheidung den Zugang zu allen Ämtern und Würden zu öffnen. Wenn man sich entschließen 
würde, diesen Schritt zu tun, wäre es angebracht, dies mit den Landständen abzustimmen, um 
dem neuen Gesetz mehr Rechtskraft und Rückhalt in der öffentlichen Meinung zu geben. 
Noch ratsamer wäre es vielleicht, die Öffentlichkeit vorzubereiten, indem man nach und nach 
protestantische Untertanen zuläßt, denen man die private und häusliche Ausübung ihrer Reli-
gion durch individuelle Toleranzpatente gestatten würde, und indem man Schritt für Schritt 
einige Lutheraner und Reformierte in der Politik einsetzt, von wo man [dann] mit der Zeit 
andere in die Verwaltung übernehmen könnte. 
 



Eines der großen Mittel, um diese glückliche Revolution in den Geistern zu beschleunigen, sie 
aus der Lethargie, in der sie verkommen, zu reißen und rasch die Bildung zu verbreiten, wird 
sein, den Buchhandel von den fast kindischen Fesseln, die ihm diese Regierung angelegt hat, 
zu befreien, das Zensurkollegium gänzlich abzuschaffen, eine vernünftige Freiheit der Presse 
zuzulassen, indem man präzise die Vergehen definiert, die Autoren und Drucker verpflichtet, 
an das Ende jedes [Presse]erzeugnisses ihre Namen zu setzen, um so den einen oder anderen 
vor der Justiz für das verantwortlich zu machen, was die [Presseerzeugnisse] an Tadelnswer-
tem enthalten. Ein Gesetz, das man in diesem Zusammenhang erlassen würde, erfordert reifli-
che Überlegung und gründliche Diskussion. Das große Problem, wo die Freiheit endet und die 
Zügellosigkeit beginnt, ist noch in keinem Staat befriedigend gelöst worden. Es ist sogar mög-
lich, daß es einiger Zeit bedarf, um die Gemüter auf den Genuß dieser Wohltat vorzubereiten, 
und diese Verbesserung vernünftigerweise als letzte zu verwirklichen wäre. Ich halte mich 
nicht mit den Einwänden auf, die viele Menschen versucht sein könnten, gegen das Prinzip 
des Vorhabens als solches zu erheben. Es ist heute erwiesen, daß es die grobe Unwissenheit 
der Völker ist und nicht die vernünftige und dem Stand eines jeden entsprechende Bildung, 
die man ihnen vermittelt, welche Revolutionen hervorruft und Reiche umstürzt. Je aufgeklär-
ter die Menschen sind, umso mehr lieben sie ihre Pflichten und umso mehr halten sie an einer 
Regierung fest, die sich wirklich um ihr Glück kümmert. 
 
V. Das Ministerium des Krieges umfaßt naturgemäß: 

1. die Aushebung, die Aufrechterhaltung, die Disziplin, die Aufteilung und die Versor-
gung der Truppen aller Waffengattungen;  

2. alles, was Genie und Artillerie betrifft;  
3. den Bau und die Instandhaltung der Festungen;  
4. das Vorschlagsrecht für militärische Beförderungen;  
5. den Bereich der Milizen und der Aushebung der Truppen, wobei es sich, was den 

rechtlichen und gesetzgebenden Teil angeht, mit dem Ministerium der Justiz berät;  
6. die Bündnisvorhaben, die mit den benachbarten Mächten und den Staaten des Reiches 

abgeschlossen werden, wobei die Denkschriften und Sendungen über das Département 
der auswärtigen Angelegenheiten gehen.  

Wir haben keine Überlegungen zur Organisation eines Bereiches zu bieten, der dem Autor 
dieser Denkschrift völlig unbekannt ist. Wir werden uns damit begnügen festzustellen, daß, 
wenn der Hofkriegsrat abgeschafft werden soll, er für die von ihm bis dato ausgeübte militäri-
sche Gerichtsbarkeit durch eine andere Einrichtung ersetzt werden muß. 
All diese verschiedenen Minister hätten, [ebenso] wie der der auswärtigen Angelegenheiten, 
ein Vorschlagsrecht für die Vergünstigungen, Pensionen und Schenkungen der ihrem Dépar-
tement angehörenden [Beschäftigten]. Jeder würde über die seinem Bereich zugewiesenen 
Gelder verfügen. Diese würden jedes Jahr, zu einem Zeitpunkt, der der Buchführung am gele-
gensten kommt, festgelegt werden, abhängig von den Vorhaben, die jeder von ihnen dem Mi-
nister der Finanzen vorträgt und welche zur Überprüfung und Zustimmung dem Fürsten un-
terbreitet würden, nachdem vorher in einem Ausschuß aller Minister darüber gesprochen und 
ein Beschluß gefaßt wurde. Es wäre nutzlos und verschwenderisch, wie ehemals in Frankreich 
für jedes Département eine eigene Kasse einzurichten. Der Generalschatzmeister würde die 
festgesetzten Bezüge aufgrund einer beglaubigten Liste ausbezahlen, die einmal pro Jahr von 
jedem Minister übergeben würde und die die Namen aller Bezugsberechtigten der [jeweili-
gen] Départements enthält, die der Hauptkasse zugewiesen sind; außerordentliche Ausgaben 
werden auf besondere Anordnung eines jeden von ihnen bezahlt, und der genannte Schatz-
meister ist persönlich dafür verantwortlich, daß die Summe der ausbezahlten Beträge nicht die 
jedem Département vom Fürsten bewilligten Gelder übersteigt. Sollte nach Zuweisung aller 



Ausgaben ein Überschuß an Einkünften vorhanden sein, so würde dieser ebenso wie Einspa-
rungen, die jedes Département eventuell realisieren konnte, in eine besondere Kasse einbe-
zahlt werden, um bei unvorhergesehenem Bedarf genutzt zu werden. 
 
Die Minister der Justiz, der Finanzen und der geistlichen Angelegenheiten sowie ihre jeweili-
gen Referendäre versammeln sich dreimal pro Woche zu einem ordentlichen Staatsrat, um 
dort die gängigen Geschäfte ihrer jeweiligen Verwaltung zu besprechen und zu beschließen. 
Die Referendäre wären mit dem Vortrag betraut und hätten eine beratende Stimme; die Minis-
ter würden ihre Schlußfolgerungen mit der Mehrheit der Stimmen annehmen oder ablehnen. 
Abwechselnd würde ein geheimer Sekretär das Protokoll für jedes Département führen. Man 
würde ihn wegschicken, sobald der Vortrag, der seinen Bereich betrifft, abgeschlossen wurde. 
Die Referendäre würden der vollständigen Sitzung beiwohnen und ihre Stimme in jeder An-
gelegenheit, ohne Unterscheidung, abgeben, wobei mit den Referendären angefangen werden 
soll, die dem Département angehören, dessen Angelegenheiten gerade entschieden werden. 
 
Was die Form angeht, so würden die Vorlagen dieses Staatsrates im Namen des Fürsten ver-
faßt und von allen drei Ministern unterzeichnet werden. Der Staatsrat würde in besonderer 
und herausragender Weise die Person des Fürsten vertreten, dessen Sessel immer im Ta-
gungszimmer stünde und der einige Male [an den Sitzungen] teilnehmen würde. 
 
Alle politischen Angelegenheiten, die des Krieges, der Gunstbezeigungen, Schenkungen und 
Begünstigungen lägen außerhalb des Kompetenzbereiches des Staatsrates und wären, wie die 
Verordnungen, Ordonnanzen und allgemeinen Anordnungen, einzig dem Fürsten vorbehalten, 
der sich darüber in einem nur mit den Ministern besetzten Kabinettsrat Rechenschaft geben 
ließe. 
 
In einer gesonderten Arbeitssitzung mit jedem einzelnen von ihnen würde man ein Urteil über 
diese Angelegenheiten fällen. 
 
 
Was die Personen angeht, die man in diesen verschiedenen Bereichen beschäftigen könnte, so 
würden wir vorschlagen: 

I. für das Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten: den Baron von Leyden(47) 
oder den Grafen Lerchenfeld-Köfering(48). Als Referendäre Herrn Cetto(49) für 
die Politik, den Regierungsrat Zentner(50) für Rechts- und Grenzfragen, den 
Reichstag sowie die Reichskreise. 

II.  für das Ministerium der Finanzen: den Baron von Hompesch(51),  
III. für das der Justiz: Herrn von Lamezan(52) oder den Vizepräsidenten von Rei-

belt(53),  
IV. für das der geistlichen Angelegenheiten: den Grafen von Morawitzky(54).  
 
Wir kennen niemanden für das des Krieges. Auch ist es uns nicht möglich, für jeden Be-
reich die Referendäre zu benennen. Es würde den Ministern selbst obliegen, die erste 
Wahl zu treffen. Die Erfahrung wird nach und nach zeigen, wer am würdigsten ist, um 
zukünftige Vakanzen zu besetzen. 
 
Wir haben auch keine Änderung in der Organisation der untergeordneten Geschäftsberei-
che vorgeschlagen. Dies wird Aufgabe der neuen Minister sein, sobald sie ihren Posten 
eingenommen haben. Wir glauben nur, daß es nützlich wäre, in jeder Provinz Justiz, Ver-
waltung und Finanzen zu trennen und nie zu dulden, daß sie vermengt werden; auch soll-



ten bei den höheren Gerichten die Appellationsprozesse von denen, die in erster Instanz 
geführt werden, getrennt und von unterschiedlichen Senaten gerichtet werden. 
 
Was die Bezüge angeht: 16.000 Gulden für einen Minister, der eine kostspielige Vertre-
tung finanzieren muß, scheint nicht zuviel zu sein. Wir würden 20.000 Gulden für die Ge-
sandten in Wien, Paris, London, Rom, Petersburg, Stockholm und Konstantinopel vor-
schlagen. 14.000 Gulden für die Gesandtschaften in Turin und Dresden. 10.000 Gulden 
für die bei den Reichskreisen. Ein Regierungspräsident in der Provinz würde, ebenso wie 
die [Präsidenten] der Appellationsgerichte, 8.000 Gulden erhalten. Die Leiter der Finanz- 
und Justizkammern erhielten 6.000 Gulden, ihre Vizepräsidenten 5.000, die Regierungs- 
und Appellationsräte 3.600 Gulden, die der Justiz und der Finanzen 2.400 Gulden, die Re-
ferendäre aller Départements des Ministeriums 5.000 Gulden, die Amtmänner (baillis) 
1.800 Gulden, die leitenden Kanzlisten 1.200 Gulden, die Schreiber 800 Gulden, die Steu-
er- und Domäneneintreiber werden wie die Amtmänner entlohnt. Ein Geheimer Sekretär 
erhielte Bezüge in Höhe von 2.000 Gulden, die Regierungs- und Appellationssekretäre 
1.600 Gulden, die der Finanzen und der zweitrangigen Gerichte 1.200 Gulden, die Kopis-
ten in allen Sparten ohne Ausnahme 800 Gulden, die Registratoren in den ministeriellen 
Départements 1.800 Gulden, in den untergeordneten Ämtern 1.400 Gulden ohne Unter-
schied, da die Arbeit ungefähr dieselbe ist. Niemand würde zu einer höheren Stelle zuge-
lassen werden, ohne die niedrigeren Stufen passiert zu haben. 
 

 
Anmerkungen 

1. Das Gesamtministerium entwickelte sich aus der 1726 geschaffenen "Geheimen 
Raths-Konferenz", die 1764 in vier Départements unterteilt wurde und nun "Geheimes 
Staats- und Konferenz-Ministerium" hieß. Die Trennung nach dem Ressortprinzip, die 
sich hier bereits andeutet, war jedoch noch größtenteils von einer Trennung nach terri-
torialen Gesichtspunkten überlagert und setzte sich vollständig erst 1806, nach dem 
Verlust der letzten nordrheinischen und pfälzischen Gebiete, durch.  

2. Gemeint ist der Chef der Geheimen Kanzlei, bis 1790 Frhr. von Kreittmayr, dann Frhr. 
von Hertling.  

3. Montgelas bezieht sich auf die Minister.  
4. Um seine Verwaltungsorganisation effizienter zu gestalten, ließ König Friedrich Wil-

helm I. 1723 das Generaldirektorium bilden, das aus dem Oberfinanz-, dem Kriegs- 
und dem Domänendirektorium bestand. Berücksichtigt wurden vor allem die Speziali-
sierung der Sachbereiche sowie die unterschiedlichen Rechtssituationen der verschie-
denen Territorien. Nach dem Regierungsantritt von Max IV. Joseph wurde am 23. Ap-
ril 1799 in Anlehnung an das preußische Generaldirektorium die Generallandesdirek-
tion gebildet. Wichtige Namen in diesem Zusammenhang sind M.J. Adam Steiner und 
F. J. Wigand von Stichaner.  

5. Kabinettssekretariat.  
6. Es handelt sich um bevollmächtigte Minister.  
7. Bereits seit Beginn des 18. Jahrhunderts, mit der Verschärfung des österreichisch-

preußischen Dualismus, versuchte Berlin engere Beziehungen zur Hohen Pforte zu 
knüpfen. Nach einem kurzen Höhepunkt in den Wirren des Siebenjährigen Krieges 
kühlten diese Beziehungen jedoch schnell wieder ab und gewannen erst unter der Re-
gierung Friedrich Wilhelms II. eine solide Basis zurück. In diese Zeit fällt ein preu-
ßisch-türkisches Defensiv- und Offensivbündnis (1790), das es den Türken ermöglich-
te, unter verhältnismäßig günstigen Bedingungen den Krieg gegen Österreich und 
Rußland zu beenden. Zu einer echten bayerisch-türkischen Annäherung kam es jedoch 



nie; vielmehr verschlechterte sich das Klima unter Ludwig I., der stark philhellenis-
tisch eingestellt war und die Griechen im Krieg gegen die Türken unterstützte.  

8. 1795 - 1799, Regierung der ersten französischen Republik.  
9. Entspricht der heutigen Warenumsatz- oder der Verbrauchssteuer. Es handelt sich um 

eine Abgabe, die vor allem auf Nahrungs- und Genußmittel aufgeschlagen wurde und 
durch Teuerung direkt an den Verbraucher weitergegeben wurde.  

10. Domänen oder Kammergüter sind landesherrliche Besitzungen, die meistens verpach-
tet wurden und somit eine der wichtigsten Staatseinkünfte darstellten. Im Zuge der 
Aufklärung wurde die Trennung der fürstlichen/privaten und der staatlichen Kammer-
güter vollzogen, die später oft als Musterbetriebe genutzt wurden.  

11. Zwischen den verschiedenen territorialen Einheiten existierten unzählige Binnenzölle. 
Mit der Aufhebung dieser Binnenzölle schuf Bayern 1808 als erster deutscher Staat 
einen einheitlichen Wirtschaftsraum. Wichtige Namen in diesem Zusammenhang sind 
J.W. von Hompesch und Joseph Miller.  

12. Im Gegensatz zu I/5 ist hier von den Archiven der inneren Behörden die Rede.  
13. Angesprochen ist das Generalmandat vom 29. Juli 1779, das auf einer Denkschrift des 

Hofkammerrates Joseph August Graf von Törring-Gronsfeld zu Jettenbach (1753 - 
1826) basiert. Hauptpunkte dieser Denkschrift waren die Abschaffung der Sporteln 
(vgl. Anm. 17) sowie die Einführung einer festen Besoldung für die Beamten. Doch 
Törring erkannte bald, daß sein Besoldungssystem nur unzureichend durchdacht war, 
was schließlich dazu führte, daß man den lautstarken Protesten der Betroffenen nach-
gab und in einem neuerlichen Generalmandat vom 23. Oktober 1780 das erste prak-
tisch rückgängig machte.  

14. Sogenannte Haupt- oder Gnadenpflegen, also untere Einheiten der territorialen Ver-
waltungsorganisation, die man Adeligen übertrug, welche hieraus oft jedoch nur die 
finanziellen Gewinne zogen, ohne sich weiter um die ihnen übertragenen Verwal-
tungsaufgaben zu kümmern. Diese wurden von niederen Beamten übernommen, die 
die Adeligen einsetzten und die sich direkt über Sporteln (vgl. Anm. 17) oder andere 
Taxen finanzierten.  

15. Während des österreichischen Erbfolgekrieges war Bayern 1741/42 ein knappes Jahr 
lang von Österreich besetzt, ebenso wie während des spanischen Erbfolgekrieges, der 
Bayern von 1705 - 1714 eine österreichische Verwaltung gebracht hatte. Es ist nicht 
klar, auf wen Montgelas in der Folge mit dem "Fürsten" anspielt und auf welche "gut-
gemeinte Verfügung" er sich bezieht.  

16. Es handelt sich um den in Anm. 13 genannten Grafen Törring-Gronsfeld zu Jetten-
bach, der sich intensiv mit der Aufhebung der Pflegen und der damit verbundenen 
Neustrukturierung der Gebietsverwaltung beschäftigte. Über die hier zitierte Denk-
schrift ist jedoch nichts bekannt.  

17. Gerichtsgebühren, die willkürlich von den Beamten festgelegt wurden und in deren 
eigene Tasche flossen.  

18. "gens de qualité, personnes en crédit"; letzteres meint wohl "Personen, die gerade gut 
angeschrieben sind". 

19. Gemeint sind hier Kompetenzkonflikte auf dem Gebiet der Verwaltung sowie der Fi-
nanzen. Generell geht es um den Konflikt zwischen den Ständen als eigenberechtigten 
Inhabern öffentlicher Gewalt und dem Herrscher, der die Vereinheitlichung der 
Staatsgewalt anstrebt.  

20. Auch über diese Denkschrift des in Am. 13 bzw. 16 genannten Grafen Törring ist 
nichts Näheres bekannt.  

21. Dienstleistung, die zwangsweise vor allem von Bauern für öffentliche oder private Be-
rechtigte verrichtet wurde.  



22. Ablöse oder Lehensgeld, das an den Territorialherrn bei Verkauf oder Investitur ent-
richtet werden mußte.  

23. Güter, meistens Grundbesitz einer Familie, der ungeteilt an einen Nachkommen ver-
erbt werden muß. Zur Nutzung stehen dem jeweiligen Besitzer nur die Erträge der Gü-
ter zur Verfügung. Die Fideikommisse, die von der Obrigkeit anerkannt werden müs-
sen, können auch nicht gepfändet werden.  

24. Güter, die an den ältesten Sohn in direkter Linie einer Familie vererbt werden.  
25. Eine Definition von Niedergerichtsbarkeit ist kaum möglich, da sie je nach Region an-

dere Rechte beinhaltete. Grundsätzlich umfaßte sie die gesamte Gerichtsbarkeit, mit 
Ausnahme der Hoch- oder Blutgerichtsbarkeit.  

26. Diese in München errichtete, über die Bischöfe jurisdiktionsbegabte Gesandtschaft des 
Papstes wurde direkt vom Kurfürsten besoldet, der sich dadurch eine verstärkte Auf-
sicht über die Diözesen und ihre Rechte erhoffte.  

27. Es handelt sich um eines mehrerer Mandate des Jahres 1769, die vor allem die kirchli-
chen Rechte auf dem Gebiet der Gerichtsbarkeit beschnitten, und hier besonders die-
jenigen, die die Peinliche Gerichtsbarkeit über die Priester betrafen. Diese "Reform-
mandate", die eng mit Peter von Osterwalds Schrift "Veremunds von Lochstein Grün-
de sowohl für als wider die geistliche Immunität in zeitlichen Dingen" (1766) verbun-
den sind, konnten jedoch ihr wichtigstes Ziel, die Sprengung der reichskirchlichen Or-
ganisation in Süddeutschland, weder unter Maximilian III.Joseph noch unter Karl 
Theodor verwirklichen.  

28. Gemeint sind die reichsunmittelbaren und reichsritterschaftlichen Territorien.  
29. Rezeß mit allen für das bayerische Gebiet relevanten Bischöfen über die Beziehungen 

zwischen geistlicher und weltlicher Herrschaft.  
30. Rezeß mit dem Bistum Augsburg.  
31. Rezeß mit dem Bistum Freising.  
32. Neuerlicher Rezeß mit dem Bistum Augsburg.  
33. Bezeichnung für die pfälzischen Wittelsbacher, im Gegensatz zur "ludowizischen" 

bayerischen Linie.  
34. Angesprochen ist der Beginn des Dreißigjährigen Krieges durch den Prager Fenster-

sturz 1618.  
35. Es liegt anscheinend ein Fehler von seiten Montgelas` vor, der hier Artikel IV § 6 des 

Westfälischen Friedens zitiert, der jedoch nicht die Oberpfalz, die bei Bayern blieb, 
betrifft, sondern die "untere Pfalz" (Rheinpfalz), die der pfälzischen Linie zurückge-
geben wurde und die, da protestantisch, in der Tat kein Diözesanrecht zuließ.  

36. Vgl. Anm. 34 "Unruhen in Böhmen". 
37. Gemeint ist die geistliche Zuständigkeit der benachbarten Bischöfe, also "ausländi-

scher Herrscher" in Pfalz-Neuburg, die selbst nach dem Westfälischen Frieden strittig 
blieb.  

38. Beendet die pfälzischen Kriege 1688 - 1697 und zwingt Frankreich, die von ihm be-
setzte Pfalz zurückzugeben. Wichtig wurde die sogenannte Ryswijker Klausel, die be-
stimmte, daß die unter französischer Besatzung katholisierten Gebiete katholisch blei-
ben und nicht im Sinne des Westfälischen Friedens an die Protestanten restituiert wer-
den sollten.  

39. Trotz der sogenannten Kurpfälzischen Religionsdeklaration von 1705, die endgültig 
die Streitigkeiten zwischen Katholiken und Protestanten seit der Einführung des Si-
multaneums 1698 (vgl. Anm. 37 Ryswijk) beseitigen sollte, fühlten sich die Protestan-
ten ungerecht behandelt, was schließlich dazu führte, daß sie Kurfürst Karl Theodor 
1790/91 vor dem Reichshofrat in Wien anklagten. Herzog Karl August von Zweibrü-
cken versuchte damals zu vermitteln (vgl. weiter unten im Text).  



40. Zwei weiter unten genannte Denkschriften, die Montgelas für den Herzog Karl August 
abfaßte.  

41. In diesem Jahr wurde das Simultaneum in den Kirchen eingeführt, die aufgrund des 
Normaljahres (1624) protestantisch geworden waren. Dies bedeutete, daß sowohl die 
Nutzung der Kirchen als auch ihr Eigentum zwischen den beiden Bekenntnissen auf-
geteilt wurden.  

42. Mit "ausländisch" sind die Hochstifte gemeint, die, da reichsunmittelbar, in staats-
rechtlicher Hinsicht Ausland waren.  

43. Es geht hier um die Schaffung sogenannter Landesbistümer, die der Aufsicht des Kur-
fürsten unterstehen und die Macht der reichsunmittelbaren Stifte brechen sollten.  

44. Der Generalvikar ist der Repräsentant des Bischofs in der Diözese.  
45. Es liegt hier anscheinend ein Fehler vor, da, wenn überhaupt, für die Oberpfalz das 

Normaljahr 1624 gegolten hätte. Doch selbst dies konnte Maximilian I. abwenden und 
so seine vollzogene Rekatholisierung festigten.  

46. Vgl. zu Törring Anm. 13, 16, 20.  
47. Josef Ignaz Baron/Frhr. von Leyden (1734 - 1809), 1775 -1781 kurbayerischer Ge-

sandter auf dem Reichstag, arbeitete schon lange insgeheim für die Zweibrückener am 
Münchner Hof, erhielt jedoch keinen Posten nach dem Regierungsantritt von Max IV. 
Joseph, was auf eine zeitweilige Rivalität mit Montgelas zurückgeführt werden könn-
te.  

48. Es ist nicht klar, welcher Lerchenfeld hier gemeint ist. Vielleicht handelt es sich um 
Philipp Nerius Graf von und zu Lerchenfeld-Prennberg-Köfering (1736 -?), der von 
1781 bis 1801 kurbayerischer Gesandter auf dem Reichstag war.  

49. Anton Frhr. von Cetto (1756 - 1847), Geheimer Rat, ab 1801 Gesandter und bevoll-
mächtigter Minister in Paris.  

50. Friedrich Frhr. von Zentner (1752 - 1835), ab 1799 Geheimer Referendär im Dépar-
tement der geistlichen Angelegenheiten sowie in dem der auswärtigen Angelegenhei-
ten, 1823 - 1831 Minister der Justiz.  

51. Franz Karl Frhr. von Hompesch (1741 - 1800), seit dem Regierungsantritt Karl Theo-
dors in München dessen Finanzminister, 1799 von Max IV. Joseph übernommen.  

52. Regierungspräsident der Kurpfalz.  
53. Ignaz Frhr. von Reibelt (1746 - 1810), Vize-, später Regierungspräsident der Kurpfalz, 

ab 1802/03 Gesandter am badischen Hof in Karlsruhe.  
54. Heinrich Theodor Graf Topor von Morawitzky (1735 -1810), als Präsident der Oberen 

Landesregierung unter Karl Theodor zurückgetreten, unter Max IV. Joseph ab 1799 
Minister im Département der geistlichen Angelegenheiten, ab 1806 Minister im 
Département der Justiz.  

 


